
 

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung  
Fürstenwalde und Umland 

9. Änderungssatzung 
 zur Verbandssatzung des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasser-

entsorgung Fürstenwalde und Umland 

Auf der Grundlage der §§ 1, 3, 10 ff. des Gesetzes über kommunale Gemeinschafts-

arbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14, [Nr. 32]), zuletzt 

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl. I/24, [Nr. 10]), der §§ 

2, 3 und 28 Abs. 2 Nr. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgK-

Verf) vom 5. März 2024 (GVBl. I/24, [Nr. 10]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. 

April 2025 (GVBl. I/25, [Nr. 8]), sowie § 9 der Verbandssatzung des Zweckverbandes 

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Fürstenwalde und Umland vom 14. De-

zember 2009 (Amtsblatt für den Landkreis Oder-Spree Nr. 17 vom 29. Dezember 

2009, S. 5 sowie Amtsblatt für den Landkreis Märkisch-Oderland Nr. 6 vom 29. De-

zember 2009, S. 21), zuletzt geändert durch 8. Änderungssatzung vom 7. Dezember 

2022 (Amtsblatt für den Landkreis Oder-Spree Nr. 11 vom 22. Dezember 2022, S. 55-

56 sowie Amtsblatt für den Landkreis Märkisch-Oderland Nr. 41 vom 16. Dezember 

2022, S. 53) hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung 

und Abwasserentsorgung Fürstenwalde und Umland in ihrer Sitzung am 28. Januar 

2026 folgende 9. Änderungssatzung zur Verbandssatzung beschlossen: 

 



 

Artikel 1 
Änderung der Verbandssatzung 

Die Verbandssatzung des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsor-
gung Fürstenwalde und Umland vom 14. Dezember 2009, zuletzt geändert durch die 
8. Änderungssatzung, wird wie folgt geändert: 

In § 7 wird der Absatz 2 wie folgt neu gefasst: 
(2) Jeder Vertreter des Verbandsmitgliedes in der Verbandsversammlung hat je angefangene 

1.000 Einwohner eine Stimme. Für die Einwohnerzahl ist die vom Amt für Statistik Berlin-
Brandenburg veröffentlichte fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31. Dezember des vor-
letzten Jahres (Stichtag) entscheidend. Sofern Verbandsmitglieder eine oder beide Auf-
gaben nur für einzelne Ortsteile auf den Verband übertragen haben, sind nur die Einwoh-
ner der jeweiligen Ortsteile maßgeblich. Für diese Ortsteile sind die vom jeweiligen Ein-
wohnermeldeamt zum 31. Dezember des vorletzten Jahres gemeldeten Einwohner maß-
geblich. Nach der vorstehenden Regelung vertreten die Verbandsmitglieder z. Z. die fol-
genden Stimmenzahlen:  

 
 Berkenbrück  2 Stimmen 
 Briesen  3 Stimmen 
 Fürstenwalde  33 Stimmen 
 Grünheide  3 Stimmen 
 Langewahl  1 Stimme  

Bad Saarow   1 Stimme  
Rauen   2 Stimmen  
Spreenhagen   4 Stimmen  
Steinhöfel   5 Stimmen  
Treplin  1 Stimme 
Lebus  4 Stimmen 
Zeschdorf  2 Stimmen 
Fichtenhöhe  1 Stimme 

 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung durch 
die Aufsichtsbehörde in Kraft. 
 
 
 
 
____________________________________  
Ort, Datum 

_______________________   Dienstsiegel 
S c h r ö d e r 
Verbandsvorsteher 



 

Bekanntmachungsanordnung 

Die Vorlage der am _______________ beschlossenen 9. Änderungssatzung zur Ver-
bandssatzung des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 
Fürstenwalde und Umland bei der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung und dortiger 
Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 
Für den Fall, dass diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die in der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg enthalten oder 
aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, zustande gekommen ist, so ist diese 
Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der öf-
fentlichen Bekanntmachung der Satzung gegenüber dem Zweckverband unter der Be-
zeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die den Mangel ergibt, geltend 
gemacht worden ist. 

___________________________________ 
Ort, Datum 

 

_____________________________    Dienstsiegel 
S c h r ö d e r 
Verbandsvorsteher 

 


	Bekanntmachungsanordnung

